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Kurztitel 

Doppelbesteuerung - Einkommen- u. Vermögensteuern (Polen) 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 384/1975 aufgehoben durch BGBl. III Nr. 12/2005 

Typ 

Vertrag - Polen 

§/Artikel/Anlage 

Art. 19 

Inkrafttretensdatum 

22.07.1975 

Außerkrafttretensdatum 

31.03.2005 

Index 

39/03 Doppelbesteuerung 

Text 

ARTIKEL 19 

Öffentliche Funktionen 

(1) Vergütungen, einschließlich Ruhegehälter, die von einem Vertragstaat oder einer seiner 
Gebietskörperschaften unmittelbar oder aus einem von diesem Staat oder der Gebietskörperschaft 
errichteten Sondervermögen an eine natürliche Person für die diesem Staat oder der Gebietskörperschaft 
in Ausübung öffentlicher Funktionen erbrachten Dienste gewährt werden, dürfen in diesem Staat 
besteuert werden. 

(2) Auf Vergütungen für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit einer kaufmännischen oder 
gewerblichen Tätigkeit eines der Vertragstaaten oder einer seiner Gebietskörperschaften erbracht werden, 
finden die Artikel 15, 16 und 18 Anwendung. 
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